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Änderung der "Allgemeinen Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen" u. Schichtzuschläge
 
Meine Schreiben vom 2. Februar 2001 - IV D 2-S 1551-53/01 und
vom 26. Juli 2001 - IV D 2-S 1551-248/01 -
 
Anlage
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder
gebe ich die Neufassung der "Allgemeinen Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen" bekannt (Anlage).
 
Sie tritt an die Stelle der mit BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2000 - IV D 2-S 1551-188/00 (BStBl I
S. 1532) veröffentlichten Textfassung und gilt für alle Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember
2000 angeschafft oder hergestellt worden sind.
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Ru-
brik Steuern und Zölle - Steuern - Veröffentlichungen zu Steuerarten - Betriebsprüfung - http:/
www.bundesfinanzministerium.de/Betriebsprüfung-.663.htm - zum Download bereit.
 
 
Anlage
 

Allgemeine Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen
 
Die in diesen Tabellen für die einzelnen Anlagegüter angegebene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
(ND) beruht auf Erfahrungen der steuerlichen Betriebsprüfung. Die Fachverbände der Wirtschaft wur-
den vor der Aufstellung der AfA-Tabellen angehört.
 
1. Die in den AfA-Tabellen angegebene ND ist mit Ausnahme der Angaben in der AfA-Tabelle für die

allgemein verwendbaren Anlagegüter branchengebunden. Sind Anlagegüter sowohl in der AfA-Ta-
belle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter als auch in einer branchengebundenen AfA-Ta-
belle aufgeführt, gilt für die branchenzugehörigen Steuerpflichtigen der Wert der Branchentabel-
le.
 
 

2. Die in den AfA-Tabellen angegebene ND dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemes-
senheit der steuerlichen Absetzungen für Abnutzung (AfA). Sie orientiert sich an der tatsächli-
chen ND eines unter üblichen Bedingungen arbeitenden Betriebs.
Eine glaubhaft gemachte kürzere ND kann den AfA zugrunde gelegt werden.
 
 

3. Sind abweichende Verhältnisse und Bedingungen, wie z.B. Nutzung in mehr als einer Schicht, Ein-
fluss von Nässe, Säuren usw., die in einem Wirtschaftszweig üblich sind, bereits bei der Ermitt-
lung der ND berücksichtigt, so ist dies in den Vorbemerkungen der jeweiligen AfA-Tabelle angege-
ben.
 
 

4. Der aufgrund der angegebenen ND zu errechnende lineare AfA-Satz kann bei ganzjähriger Nut-
zung von schichtabhängigen Anlagegütern in Doppelschicht um 25 v.H. und in Drei- oder Vier-
fachschicht um 50 v.H. erhöht werden, soweit dies bei der Festlegung der ND nicht schon berück-
sichtigt worden ist. Für unbewegliche Anlagegüter kommen Mehrschichtzuschläge nicht in Be-
tracht.
 
 

5. Durch die Aufnahme eines Anlagegutes in die AfA-Tabellen ist nicht über seine Zugehörigkeit zu
den Betriebsvorrichtungen, Gebäuden oder baulichen Einzelbestandteilen entschieden. Die Ab-
grenzung richtet sich nach den Verhältnissen des Einzelfalles; vgl. die einkommensteuerrechtli-
chen Regelungen bzw. die Richtlinien für die Abgrenzung der Betriebsvorrichtungen vom Grund-
vermögen.
 
 

6. Die Begriffe "Leichtbauweise" und "massiv" werden wie folgt definiert:
 
Leichtbauweise:
Bauausführung im Fachwerk oder Rahmenbau mit einfachen Wänden z.B. aus Holz, Blech, Faser-
zement o.ä., Dächer nicht massiv (Papp-, Blech- oder Wellfaserzementausführung)
 
Massiv:
Gemauerte Wände aus Ziegelwerk oder Beton, massive Betonfertigteile, Skelettbau, Dächer aus
Zementdielen oder Betonfertigteilen, Ziegeldächer.
 
 

7. a) Die überarbeiteten AfA-Tabellen sind erstmals auf abnutzbare Anlagegüter anzuwenden, die
nach dem in der jeweiligen AfA-Tabelle genannten Datum (Tabellenabschluss) angeschafft
oder hergestellt werden.
 
 

b) Geht eine Verlustzuweisungsgesellschaft (§ 2b EStG) nach ihrem eigenen Betriebskonzept
von einer erheblich längeren ND eines Wirtschaftsguts aus als in den amtlichen AfA-Tabellen
angegeben und beruht ihre Betriebsführung überwiegend auf diesem Umstand, wird die in
ihrem Betriebskonzept zugrunde gelegte ND angewandt.
 
 

 

Ändernder Verweis
VV DEU BMF 2000-12-15 IV D 2-S 1551-188/00 (Neuregelung)
Anwendende Verweise
EStG § 2b (Zitierung)
Sonstige Verweise
AO 1977 § 193 (Durchführungsvorschrift)
EStG § 7 Abs 1 (Durchführungsvorschrift)
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